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Vorwort

Die Buchreihe hat sich zum Ziel gesetzt, bedeutsame Bereiche des Landesrechts für 
Studium, Ausbildung und Fortbildung besonders aufzubereiten. Zu diesem Zweck 
besteht eine enge Verbindung zwischen dem Nomos Verlag und der Hessischen 
Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden. Die Autoren 
dieser Buchreihe sind Hochschullehrer bzw. frühere Hochschullehrer in Zusammen
arbeit mit erfahrenen Praktikern aus der Verwaltung.

Die einzelnen Bände sind inhaltlich insbesondere auf die Bedürfnisse von Studieren
den an Universitäten und Verwaltungshochschulen zugeschnitten. Von besonderem 
Nutzen werden sie auch für die Absolventen von anderen Bildungseinrichtungen 
sein, wie z.B. für die Lehrgangsteilnehmer der Verwaltungsseminare des Hessischen 
Verwaltungsschulverbandes. Darüber hinaus sind die Lehrbücher so gestaltet, dass 
sie auch sachkundige Ratgeber für die tägliche Verwaltungspraxis als auch für eh
renamtliche Kommunalpolitiker in Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen so
wie in Gemeindevertretungen sein können.

Das Werk Kommunalrecht von Prof. Dr. Daniela Birkenfeld beruht sowohl auf den 
Erfahrungen der Autorin als Hochschullehrerin als auch auf ihrer langjährigen prakti
schen kommunalpolitischen Tätigkeit. So lehrte Frau Prof. Dr. Birkenfeld bis 2007 als 
Professorin für öffentliches Recht an der Hessischen Verwaltungsfachhochschule. 
Sie wirkte darüber hinaus ehrenamtlich in kommunalen Vertretungskörperschaften 
mit, zunächst als Abgeordnete in der Verbandsversammlung des Umlandverbands 
Frankfurt, dann als Stadtverordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Bildung 
und Integration der Stadt Frankfurt am Main. Bis heute nimmt sie ein Mandat in 
der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbands wahr. Von 2007 bis 2021 
war sie als hauptamtliche Stadträtin in Frankfurt am Main tätig, zunächst als Dezer
nentin für Soziales und Sport, später für Soziales, Senioren, Jugend und Recht. Seit 
2021 wirkt sie nun ehrenamtlich im Magistrat der Stadt Frankfurt am Main mit und 
lehrt Kommunalrecht im Nebenamt an der Hessischen Hochschule für öffentliches 
Management und Sicherheit.

Auch die vorliegende 8. Auflage zeichnet sich durch eine fachlich umfassende 
Darstellung des hessischen Kommunalrechts sowie durch eine klare und übersichtli
che Gliederung des umfangreichen Fachgebiets aus. Rechtsgrundlagen, Rechtspre
chung und Schrifttum wurden nach dem neuesten Stand berücksichtigt.

  

Frankfurt am Main, im Februar 2022.
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Grundlagen der gemeindlichen 
Selbstverwaltung

Die Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung

Die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung

Dorf und Stadt

Das Zusammenleben in Städten und Gemeinden war den Menschen zunächst völlig 
fremd. Sie zogen als Nomaden den Tierherden nach, sorgten als Sammler und 
Jäger für ihren Unterhalt und lebten in Höhlen und anderen naturgegebenen Un
terschlüpfen. Mit der Zunahme an Kenntnissen im Ackerbau nahm die Landnah
me der Nomaden zu. Die Entstehung von Gemeinden kennzeichnet daher den 
Übergang menschlichen Zusammenlebens vom Nomadendasein zum Zustand der 
Sesshaftigkeit. Bei der geschichtlichen Betrachtung der Entwicklung der kommu
nalen Selbstverwaltung muss zwischen zwei Grundformen des kommunalen Lebens 
unterschieden werden: dem Dorf und der Stadt. Beide nahmen im Rechtlichen 
als auch im Tatsächlichen unterschiedliche Entwicklung, die sich erst im 20. Jahr
hundert durch eine einheitliche Gemeindeordnung rechtlich – und langsam auch 
tatsächlich – zu nähern begann.

Das Dorf war die von den Germanen bevorzugte Lebensform. Es hatte allerdings 
noch wenig gemein mit heutigen Dörfern. In seiner Urform war das Dorf lediglich 
eine Vereinigung von Dorfgenossen, die zunächst durch die (Groß-)Familie und 
später durch nachbarschaftliche Beziehungen zusammengehalten wurde. Haus und 
Hof standen im Eigentum des einzelnen Dorfgenossen. Das hiervon nicht in An
spruch genommene Gebiet der Feldmark stand zunächst im Gemeingut der Dorf
genossenschaft. Dem Einzelnen war es jedoch auch möglich durch zusätzliche Ro
dung Eigentum an Flächen zu erlangen. Wald, Weide, Wege, Gewässer, Sandgruben 
und Steinbrüche standen im Gemeinschaftseigentum und wurden auch gemeinsam 
bewirtschaftet (sog. Allmende).

Neben diesen gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen verbanden die Dorfge
nossen aber auch andere Rechte und Pflichten, so vor allem die Tragung der ge
meinsamen Lasten. Zu den Obliegenheiten gehörten der Ausbau und die Unter
haltung von Weg und Steg, die Überwachung des Herdfeuers, die Reinigung des 
Brunnens, die Verteidigung des Dorfes. Zu den Rechten zählten die Beratung und 
Beschlussfassung über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinschaft, das 
Recht zur Nutzung der Feldmark und den gemeinsamen Einrichtungen ebenso wie 
der Anspruch auf Unterstützung durch die Dorfgenossen. Zur Wahrnehmung ge
meinsamer Aufgaben, etwa zur Regulierung von Wasserläufen, schlossen sich die 
Dorfgemeinschaften zu überörtlichen Markgenossenschaften – vergleichbar mit 
den heutigen Zweckverbänden (vgl. Kap.11 B I → Rn. 746 ff.) – zusammen.

Organ der Dorfgenossenschaft war die Dorfversammlung der stimmberechtigten 
Vollgenossen. Die Vollversammlung entschied über die wichtigen Angelegenheiten 
der Gemeinschaft, wie z.B. über die Gestattung der Zuwanderung Fremder, die Aus
übung der Waffenhilfe und Beistandspflicht, die Beilegung von Grenzstreitigkeiten 
und in Fällen der Verschmutzung von Brunnen und Gewässern. Für die Erledigung 
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der laufenden Geschäfte hingegen war der von der Gemeinde selbst gewählte Vor
steher zuständig.

Mit dem Aufkommen und der Erstarkung des Grundherrentums und des Lehens
wesens im frühen Mittelalter wurde jedoch die freie Selbstverwaltung der Dorfge
nossen durch den Grundherren und mit dem Aufkommen der Landeshoheit um 
das Jahr 1200 von dem Landesherren immer weiter zurückgedrängt. Erbzins- und 
Erbpachtverhältnisse wandelten die ehemals freien Bauerngemeinden bis auf weni
ge Ausnahmen in grundherrliche Dörfer. Grund hierfür war nicht zuletzt die in dem 
Aufbau und der Zusammensetzung begründete Schwäche der Dorfgemeinschaft. 
Dorfgenossen mit allen Rechten und Pflichten waren ausschließlich die Eigentümer 
von Haus und Hof, denen die Genossen minderen Rechts (Halbspänner und Schutz
genossen) gegenüberstanden. Durch die beschränkte Möglichkeit der Landnahme 
veränderte sich das Verhältnis von Vollgenossen zu Mindergenossen zulasten der 
Privilegierten. Mit dem zahlenmäßigen Übergewicht der Mindergenossen vollzog 
sich aber auch zwangsläufig eine Lockerung der genossenschaftlichen Ordnung, 
die sich nach außen als Schwächung der Gemeinschaft bemerkbar machen musste. 
Hinzu kamen volkswirtschaftliche Veränderungen, wie die Ablösung der Tauschwirt
schaft durch die Einführung der Geld- und Kreditwirtschaft.

Der Ursprung der Stadtgründung kann nicht auf einen einheitlichen Vorgang zu
rückgeführt werden, sondern vollzog sich vielmehr regional und zeitlich in unter
schiedlicher Weise. Die ersten, auf dem Boden des späteren deutschen Reiches, 
von den Römern gegründeten Städte gehen teilweise auf frühere Kastelle und Le
gionslager zurück (Augsburg, Trier, Köln, Mainz, Regensburg, Koblenz, Worms und 
Passau), andere entwickelten sich im Schutz von Burgen und Klöstern (München). 
Wuchsen sie teilweise zunächst zu beachtlicher Größe heran, so fielen sie am Ende 
Eroberungen und Brandstiftungen zum Opfer. Zählte bspw. Trier im 4. Jahrhundert 
80.000 Einwohner und Köln 50.000 Einwohner, wird von dem 9. Jahrhundert auch 
als der städtelosen Zeit berichtet. Erst im 11. Jahrhundert entwickelten sich die 
Städte aufgrund des zunehmenden Handels- und Wirtschaftslebens erneut, wobei 
die mittelalterlichen Städte, auch zu ihrer Blütezeit im 13. und 14. Jahrhundert, 
niemals mehr die Größenordnungen der römischen Städte erreichten.
Literatur: Pagenkopf, Kommunalwissenschaft, S. 13 ff.; Kunkel/Lerche/Mieth/Vogt, Enzyklopä
die, S. 4 ff.

Die Stadtentwicklung im Mittelalter

Während die Bewohner in den Dörfern in ihrer Mehrheit Landesherren oder Gutsher
ren unterstanden und sich die persönliche Abhängigkeit bis hin zur Leibeigenschaft 
durchsetzte, traten mit Zunahme des Handels in der Mitte des 11. Jahrhunderts die 
ersten Städte mit eigener Stadtverfassung und Marktprivilegien in Erscheinung. 
Das Marktrecht, die Steuerhoheit, die eigene Gerichtsbarkeit, das örtliche Rechts
setzungsprivileg und die Schutz- und Wehrhoheit gelten als Wesensmerkmale der 
mittelalterlichen Stadt. Zwar waren die Rechte der Bürger in den einzelnen Städ
ten sehr unterschiedlich ausgestaltet, wesentliche Privilegien einer mittelalterlichen 
Stadt waren jedoch das Recht auf Grundeigentum und auf Freizügigkeit. So stammt 
aus dem 12. Jahrhundert der Rechtssatz „Stadtluft macht frei“. Dies bedeutete, 
dass auch der vom Land Hinzuziehende, der durch das Stadttor schritt und nicht 
binnen eines Jahres von seinem Herrn zurückgefordert wurde, die Freiheitsrechte 
erlangte und Bürger werden konnte.

2.
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Diese Keime einer kommunalen Selbstverwaltung dürfen aber nicht darüber hinweg
täuschen, dass der Stadtherr zunächst eine umfassende obrigkeitliche Gewalt 
ausübte. Auch waren nicht alle Bürger mit gleichen Rechten ausgestattet. Das pas
sive Wahlrecht stand nur den Patriziern, also den Grundbesitzern und den in Gil
den organisierten Kaufleuten zu, während den in Zünften zusammengeschlossenen 
Handwerkern das Amt des Ratsherrn zunächst verschlossen blieb. Erst mit wach
sender Bedeutung erstarkte im 14. und 15. Jahrhundert der Einfluss der Zünfte 
soweit, dass sie eigene Vertreter in den Stadtrat entsenden konnten. Zu dieser Zeit 
kann auch von dem Stadtrat als regelmäßige Verwaltungsbehörde gesprochen wer
den. Das Amt des Ratsherrn war ein unbezahltes Ehrenamt. Zu den Aufgaben des 
Rates gehörte die Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen (Badehaus, Ratskeller, 
Stadtmühle, öffentliche Waage) und der kirchlichen Einrichtungen (Schulen, Armen- 
und Krankenhäuser), deren Unterhalt aber von der Kirche bestritten wurde. Der Rat 
sorgte weiterhin für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, übte die 
Kontrolle über die Güte und Angemessenheit der Preise für Lebensmittel aus und 
legte den Steuersatz fest.

Auch das aktive Wahlrecht unterlag mit der Zeit einigen Veränderungen. Wurde 
der Stadtrat zunächst von der Stadtgemeinde gewählt, wurde dieses plebiszitäre 
Element immer weiter zugunsten eines Wahlmännersystems zurückgedrängt, an 
dem sich nur die vermögenden Bürger beteiligen durften. Infolgedessen setzte sich 
in zahlreichen Städten eine Alleinherrschaft einzelner Geschlechter durch.

Eine besondere Stellung unter den Städten nahmen die königlichen Städte oder 
Reichsstädte ein. Die Reichsstädte schuldeten dem König Huldigung, Heerfahrt 
und Steuern und waren verpflichtet, ihn und seinen Hof aufzunehmen. Auf der an
deren Seite standen ihnen die Gesetzgebungshoheit, die Verteidigungshoheit, das 
Bündnis- und Fehderecht sowie einnahmebringende Hoheitsrechte zu. Im Gegen
satz hierzu waren die freien Reichsstädte, die sich von der bischöflichen Herrschaft 
befreit hatten und unter dem unmittelbaren Schutz des Reiches standen, von diesen 
Verpflichtungen weitgehend freigestellt. Sie bildeten daher territoriale Zwergstaaten 
und verteidigten im westfälischen Frieden gleich den Reichsstädten das ihnen im 
Jahre 1582 vom Reichstag neben den anderen Reichsständen (Kurfürstenkollegium 
und Reichsfürstenrat) zugestandene Stimmrecht, wenn auch weiterhin das Städte
kollegium von Entscheidungen in etlichen Reichsangelegenheiten ausgeschlossen 
blieb. Ende des 18. Jahrhunderts hatten 51 Städte Sitz und Stimme im Städtekolle
gium, dessen Vorsitz die Stadt hatte, in der der Reichstag jeweils tagte. Nach der 
Auflösung des Reiches (1806) sank die Zahl der Reichsstädte erheblich. Der Deut
sche Bund erkannte 1815 als Reichsstädte nur noch Bremen, Hamburg, Lübeck 
und Frankfurt am Main an.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Städte des Mittelalters bereits 
viele uns bekannte Züge aufwiesen, die als Vorläufer und Wegbereiter der heutigen 
kommunalen Selbstverwaltung angesehen werden können. Dem äußeren Wachstum 
der Städte entsprach aber nicht ihre innere Organisation. Der Kampf zwischen den 
Patriziern und den Zünften lähmte ihre Entwicklung. Die von den Patriziern bekann
ten oligarchischen Strukturen wurden von den Zünften nach dem Erreichen ihrer An
erkennung fortgesetzt. Insofern kann es nicht verwundern, dass die Unzufriedenheit 
der im Vergleich zu ihren Meistern weitgehend ohne Rechte existierenden Gesellen 
stetig zunahm.
Literatur: Pagenkopf, Kommunalwissenschaft, S. 26 ff.; Wiegelmann, Kommunalverfassungs
recht, Bd. 1, S. 38 ff.
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Das Zeitalter des Absolutismus

Die im Mittelalter gewachsene Selbstverwaltung der Städte ging in der Zeit des 
Absolutismus in dem Maße verloren, in dem die Landesherren ihre verlorene Macht 
wieder an sich zogen. Die wirtschaftlichen Folgen des 30-jährigen Krieges trugen 
das Ihrige dazu bei, die städtische Selbstverwaltung den Aktivitäten der Territorial
fürsten zu opfern. Fast alle Städte waren vom Krieg zerstört, viele der Bewohner 
waren gefallen oder verhungert, der Ratsschatz war geplündert und das eigene Hab 
und Gut geraubt. Die Unfähigkeit die städtischen Finanzen zu ordnen, führte dazu, 
dass die Landesfürsten mit den Städten nahezu genauso umgingen, wie es mit den 
Landgemeinden ohnehin gang und gäbe war.

Die Rechtsverhältnisse der Städte beruhten nicht auf einem allgemeinen Gesetz, 
sondern auf unterschiedlichen Reglements, die für jede Stadt gesondert erlassen 
wurden. Soweit aber diese Vorschriften keine Regelung trafen, galt ab 1794 das 
Preußische Allgemeine Landrecht (ALR). Mit dem ALR wurde erstmalig für ganz 
Preußen ein einheitliches Städterecht geschaffen, das die Entmachtung der Gemein
den festschrieb, indem es sie als Anstalten des Staates bezeichnete. Mithilfe von 
Weisungen war es dem Staat hiernach möglich, unmittelbar in die Verwaltung der 
Gemeinden einzugreifen. Die Stadtverwaltung degradierte zum untersten Organ der 
Staatsverwaltung. Die eingeengte Befugnis der städtischen Organe lässt sich exem
plarisch anhand des § 157 des ALR demonstrieren: „Übrigens genießen Stadtge
meinden in Ansehung ihres Cämmereyvermögens die Rechte der Minderjährigen“. 
Im Übrigen legte das ALR für alle Städte fest, dass das Stadtrecht und damit auch 
das Marktrecht auf königlicher Verleihung beruhten.

Die Stadtgemeinden wurden durch den auf Lebenszeit bestellten Magistrat vertre
ten. Dieser wurde je nach Ortsverfassung von den Bürgern gewählt oder vom Lan
desherren bestellt.1 In Zweifelsfällen erfolgte seine Wahl durch den bestehenden 
Magistrat im Wege der Kooptation. Aber selbst im Fall einer Wahl hatten nicht alle 
Einwohner das Wahlrecht. Das Gesetz unterschied zwischen Bürgern, die in der 
Gemeinde ihren Wohnsitz hatten und das Bürgerrecht erworben hatten, Eximierten, 
d.h. Personen, die kraft ihrer Ämter von der Gerichtsbarkeit ihres Wohnortes befreit 
waren und sog. Schutzverwandten mit minderen Rechten. Auch benötigte ein ge
wählter Magistrat die Bestätigung durch den Landesherren. Die Staatsaufsicht war 
nicht hinlänglich geordnet, so dass die städtische Verwaltung stetiger Bevormun
dung und Willkür ausgesetzt war. Hierdurch verloren die Bürger immer mehr Inter
esse am gemeindlichen Geschehen und zogen sich in ihr Privatleben zurück. Erst 
die Lehren der Aufklärung und die Folgen der französischen Revolution führten zu 
einer Zurückdrängung der Macht der Landesfürsten.
Literatur: Pagenkopf, Kommunalwissenschaft, S. 34 f.

Die Steinsche Städtereform

Unmittelbarer Auslöser für eine Rückbesinnung auf die verloren gegangenen Freihei
ten und Rechte der Städte und einen Neubeginn war die Niederlage Preußens 
gegen Napoleon im Jahre 1806. Die von Reichsfreiherrn Carl vom und zum Stein 
(1757–1831) als preußischem Minister geschaffene Städteordnung vom 19.11.1808 
gilt als der Ausgangspunkt der modernen kommunalen Selbstverwaltung. Nach 
der Städteordnung erhielten die nach dem Frieden von Tilsit im Gebiet Preußens 

3.

4.

1 ALR, Teil II, Tit. 8, §§ 120 ff.
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verbliebenen Städte die Magistratsverfassung. Das Ziel der Reform war darauf 
gerichtet, die Gemeinden von der weitgehenden Bevormundung des Staates zu 
befreien und die Verwaltung ihrer Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit zu über
lassen. Von einer Partizipation der Bürger am Gemeindeleben und einer daraus 
resultierenden verstärkten Identifikation der Bürger mit dem Staat versprach man 
sich eine raschere Beseitigung der Lasten und Kosten des Krieges.

Die Bürger wählten die Stadtverordnetenversammlung als willensbildendes Organ, 
die wiederum den Magistrat als ausführendes Organ bestellte. Der Magistrat setzte 
sich je zur Hälfte aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Magistratsmitgliedern zu
sammen, die auf 6 Jahre bzw. auf 12 Jahre gewählt wurden. Der Magistrat hatte 
die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung auszuführen und wurde darin von 
den Stadtverordneten überwacht. Stadtverordnete durften nicht gleichzeitig dem 
Magistrat angehören. Verglichen mit diesen Grundstrukturen kommunaler Selbstver
waltung ist von den heutigen Kommunalverfassungen das von Stein begründete 
Modell der sog. unechten Magistratsverfassung nur noch in Hessen bewahrt.

Die bis zu diesem Zeitpunkt übliche Wahl der Stadtverordneten nach Ordnungen, 
Zünften, Korporationen wurde völlig aufgehoben. Der Staat übte im Vergleich zu 
dem absolutistischen Zeitalter eine eingeschränkte Aufsicht über die Gemeinden 
aus. Sie äußerte sich vor allem in der Bestätigung der Magistratswahlen, in der Ge
nehmigung von Satzungen und in der Entgegennahme von Beschwerden aus der 
Bürgerschaft. Die finanzielle Eigenverantwortlichkeit wurde durch die Wiederher
stellung der Steuerhoheit erreicht. Trotzdem setzten sich demokratische Grundsät
ze noch nicht durch. Nur solche Bürger hatten nämlich das Wahlrecht, die Grundbe
sitz und Gewerbebetrieb hatten oder Steuern in bestimmter Höhe zahlten, und Frau
en stand es grundsätzlich nicht zu. In den meisten Städten besaßen deshalb nur 
6-20 % der Bevölkerung das Stimmrecht. Steins Absicht, den Gedanken der kom
munalen Selbstverwaltung auch auf die Landgemeinden zu übertragen, scheiterte 
am starken Widerstand des Adels.

Die Steinsche Städteordnung sah sich in den folgenden Jahren heftiger Kritik aus
gesetzt. Insbesondere erwies es sich als bedenklich, dass die Stadtverordneten 
berechtigt waren, Gemeindevermögen zu veräußern und Schulden aufzunehmen. 
Stein betrachtete diesen Umstand selbst als unhaltbar und forderte deshalb zur 
Sicherstellung des Gemeindewohls bei der Veräußerung von Eigentum und bei Ein
gehung von Schulden die Einwilligung des Magistrats und der staatlichen Behör
den. Zudem zeigten sich Mängel in der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen 
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Diesen erkannten Schwächen sollte 
die sog. revidierte Städteordnung vom 17.3.1831 Rechnung tragen. Sie forderte 
in wichtigen Angelegenheiten übereinstimmende Beschlüsse der Stadtverordne
tenversammlung und des Magistrats und wurde daher später „echte Magistrats
verfassung“ genannt. Die Zahl der Genehmigungsvorbehalte durch die Aufsichts
behörde wurde ausgeweitet. Entgegen ursprünglicher Absicht wurde die revidierte 
Städteordnung nur in den östlichen Teilen Preußens eingeführt, in denen die 
Städteordnung von 1808 nicht galt. Im Übrigen wurde den Städten die Einführung 
freigestellt, wovon jedoch kaum Gebrauch gemacht wurde. In Westfalen wurde sie 
zunächst nur den größeren Städten, später allen Gemeinden über 2.500 Einwohnern 
verliehen. Schließlich wurde für die rheinischen Gemeinden 1845 eine Gemeindeord
nung nach französischem Vorbild erlassen. Die sich hieraus ergebende Aufsplitte
rung des Kommunalverfassungsrechts führte zu kaum durchschaubaren Struktu
ren kommunaler Selbstverwaltung.
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Literatur: Hubatsch, Der Freiherr vom Stein und die preußische Verwaltung DVP 1981,181; 
Püttner/Gerber, Zur kommunalen Selbstverwaltung in Preußen DVP 1981, 202; Schwab, Die 
Selbstverwaltungsidee des Freiherrn vom Stein; v.Liszt/Kaskel, Enzyklopädie, S. 7 ff.; v.Unruh, 
Steins Staatsverständnis und die Eigenart seiner Reformziele DVP 1981, 235.

Die kommunale Selbstverwaltung in der Zeit der Industrialisierung

Infolge der Revolution von 1848 wurde am 11.3.1850 für das gesamte preußische 
Staatsgebiet eine einheitliche Gemeindeordnung erlassen, die den bis dahin be
stehenden Unterschied zwischen Städten und Landgemeinden beseitigte. Bereits 
1852, nach der Niederschlagung der Revolution, wurde diese Gemeindeordnung 
jedoch wieder außer Kraft gesetzt. An ihre Stelle trat erneut eine Vielzahl von Städte- 
und Gemeindeordnungen.

Am Ende des 19. Jahrhunderts löste die Industrialisierung ein Wachstum der 
Städte aus, das diese vor völlig neue Probleme stellte, die es zu bewältigen galt. Die 
gewaltigen Wanderungsbewegungen, die sich nach dem Arbeitsplatzangebot richte
ten, gingen einher mit einer starken Wohnungsbautätigkeit, die von den Städten 
zunächst eine ordnende Städteplanung forderte und im weiteren Verlauf die Erwei
terung des Straßennetzes sowie den Ausbau des Personennahverkehrs verlangte. 
Folgeaufgaben wie die Bereitstellung von Energie, die Sicherstellung der Wasser
versorgung und Abwasserentsorgung, die Beseitigung des Mülls und die wachsen
den sozialen Aufgaben mussten von den Organen der Kommunen verantwortlich 
gelöst werden. Trotz der Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung und der 
Lebensumstände blieb jedoch die kommunale Selbstverwaltung im Prinzip in ihrer 
alten Struktur erhalten. Das bis 1918 geltende Dreiklassenwahlrecht schloss die 
Mehrheit der Bevölkerung von der politischen Willensbildung und den Entscheidun
gen ihrer Stadt aus. Die Bürger wurden nach dem Grad wirtschaftlicher Selbstän
digkeit, dem Umfang des Hausbesitzes und der Steuerleistung in drei Gruppen 
eingeteilt, die jeweils 1/3 der Stadtverordneten wählte. Zudem galt der Grundsatz 
der öffentlichen Stimmabgabe, so dass jeder Wahlberechtigte dem Wahlvorstand 
mündlich und vernehmlich zu Protokoll geben musste, wem er seine Stimme gab. 
Sozial und wirtschaftlich abhängige Bürger konnten aus diesem Grund kaum eine 
„freie“ Wahl treffen. Nach wie vor stand den Frauen das Wahlrecht nicht zu.
Literatur: Gross/ Hofmann/ Unruh, Kommunale Selbstverwaltung im Zeitalter der Industrialisie
rung, Schriftenreihe des Vereins für Kommunalwissenschaften, Bd.33; Hofmann, Die Entwick
lung der kommunalen Selbstverwaltung von 1848 bis 1918, HdKWP, Bd.1 S. 73 ff.; Reulecke, 
Die deutsche Stadt im Industriezeitalter.

Die kommunale Selbstverwaltung in der Weimarer Republik

Die eigentliche erste Demokratisierung vollzog sich in der Folge der Revolution von 
1918 mit dem Wegfall des Dreiklassenwahlrechts und mit der Einführung des all
gemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrechts nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl (Art. 17 Abs. 2 WRV) auch auf der gemeindlichen Ebene. Zudem 
wurde den Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht der Selbstverwaltung 
innerhalb der Schranken der Gesetze gewährleistet (Art. 127 WRV). Diese zu
nächst nur den Landesgesetzgeber bindende Aussage wurde im Laufe der Zeit als 
eine in der Verfassung verankerte institutionelle Garantie des Rechts auf Selbst

5.

6.

34 Kapitel 1  Grundlagen der gemeindlichen Selbstverwaltung

19

20

21



verwaltung ausgelegt,2 die die kommunale Selbstverwaltung vor Aushöhlung be
wahren und den Kern der Selbstverwaltung schützen sollte. Die institutionelle 
Selbstverwaltungsgarantie gewährleistete aber weder den Bestand der einzelnen 
Gemeinde, noch eröffnete sie einen subjektiven Rechtsschutz der Gemeinde gegen 
Eingriffe in den Kern der Selbstverwaltung.

Die Gestaltung des Kommunalverfassungsrechts blieb jedoch Sache der Länder. 
Trotz aller erkennbaren Bemühungen, eine Vereinheitlichung des Kommunalverfas
sungsrechts zu Zeiten der Weimarer Republik herbeizuführen, gelang die Beseiti
gung der bestehenden Rechtszersplitterung nicht. Wirtschaftlich gerieten die Ge
meinden durch die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise und die damit einherge
hende Massenarbeitslosigkeit in starke finanzielle Nöte, die ihre Abhängigkeit vom 
Staat ständig steigen ließ. Dem immensen Anwachsen der Soziallasten stand ein 
hoher Rückgang der Einnahmen gegenüber. In manchen Gemeinden erhielten ein 
Viertel bis ein Drittel aller Haushalte Zuwendungen von der Gemeinde. Unpopuläre 
Folgen wie die Einführung einer Bürgersteuer und Steuererhöhungen zum Zwecke 
des Haushaltsausgleichs, die den Gemeinden reichsgesetzlich vorgeschrieben wur
den, führten zum Versagen der Gemeinderäte durch absichtliche Beschlussverwei
gerung. Allein in Preußen kam es infolgedessen in dieser Zeit in den Gemeinden zur 
Bestellung von über 600 Staatskommissaren (vgl. Kap. 10 B I 2.2.5. → Rn. 727 ff.).
Literatur: Rebentisch, Kommunalpolitik, Konjunktur und Arbeitsmarkt in der Endphase der 
Weimarer Republik, in: Verwaltungsgeschichte – Aufgaben, Zielsetzungen, Beispiele, 107 ff.; 
Rudloff, Die Selbstverwaltung in der Weimarer Zeit, HdKWP, Bd. 1, S. 93 ff.

Die Beschneidung der kommunalen Selbstverwaltung während des 
Nationalsozialismus

Mit dem Ziel, einen Einheitsstaat schaffen zu wollen, erließ die nationalsozialisti
sche Regierung am 30.1.1935 die Deutsche Gemeindeordnung (DGO), die ein ein
heitliches Recht für alle Städte und Gemeinden im ganzen Reich festschrieb. Nach 
der DGO wurde das sog. Führerprinzip auch auf der Gemeindeebene eingeführt. 
Nachdem die Gemeindewahlen verboten wurden, wurde die Gemeinde von einem 
Bürgermeister geleitet, der nach dem Prinzip des Zusammenwirkens von Partei 
und Staat durch den Innenminister nach Rücksprache mit den Funktionsträgern 
der NSDAP ernannt wurde. Ihm wurde die Führung der Verwaltung in voller und aus
schließlicher Verantwortung übertragen. Die gewählten Vertretungskörperschaften 
verschwanden und an ihre Stelle traten von den Ortsgruppen- bzw. Kreisleitern der 
NSDAP nach dem Gesichtspunkt der nationalen Zuverlässigkeit berufene Gemein
deräte, die der Bürgermeister in gewissen Fragen zu befragen hatte. Die Organe der 
kommunalen Selbstverwaltung wurden zu Dienststellen der Reichsverwaltung und 
damit letztlich zu Befehlsempfängern der NSDAP degradiert.
Literatur: Matzerath, Die Zeit des Nationalsozialismus, HdKWP, Bd. 1, S. 119 ff.; ders., Natio
nalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung.

7.

2 StGH RGZ 126, Anh. S. 22.
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Die Stellung der Gemeinden im föderativen Verfassungssystem der 
Nachkriegszeit

Nach dem Krieg wurde von den Alliierten die sog. revidierte Deutsche Gemein
deordnung erlassen, aus der die auf dem Führerprinzip beruhenden Vorschriften 
gestrichen waren. Andere ordnungspolitisch neutrale, technische Teile der DGO, ins
besondere die Bestimmungen über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, 
wurden allerdings später von den Kommunalverfassungen vieler Bundesländer wie
der aufgegriffen.

Beeinflusst von der britischen Besatzungsmacht wurde in der revidierten Deut
schen Gemeindeordnung die sog. doppelte Verwaltungsspitze, also Rat und 
Bürgermeister einerseits und Gemeindedirektor und Verwaltungsmitarbeiter ande
rerseits, verankert. Da die übrigen Besatzungsmächte aber andere Vorstellungen 
über die Strukturen einer kommunalen Selbstverwaltung hatten, setzte sich die ge
schichtlich gewachsene Vielfalt, ergänzt um die Einflüsse der Besatzungsmächte, 
durch. Die Folge war eine Zersplitterung des Kommunalverfassungsrechts. Wäh
rend aber die westlichen Besatzungsmächte das gemeinsame Ziel verfolgten, die 
kommunale Selbstverwaltung in Deutschland zu reaktivieren und auszubauen, 
stellte die Gemeinde in der sowjetischen Besatzungszone in Erfüllung des Prinzips 
des demokratischen Zentralismus die untere staatliche Verwaltungsebene ohne 
eigenen Wirkungskreis und ohne Rechtsfähigkeit dar. Mit dem Niedergang der DDR 
beschloss die Volkskammer noch vor Vollzug der deutschen Einheit das Gesetz über 
die kommunale Selbstverwaltung der DDR,3 das die kommunale Selbstverwaltung 
nach dem Vorbild der in den alten Bundesländern geltenden Strukturen einführte.
Literatur: Groh, Neuanfänge der Selbstverwaltung nach 1945, HdKWP, Bd. 1, S. 133 ff.

Die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung in Hessen

Der Versuch einer übersichtlichen Darstellung der Entwicklung der Kommunalverfas
sung in Hessen ist zwangsläufig von einer für das durch Vielstaaterei lange gezeich
nete Deutschland typischen Landesgeschichte geprägt. Das Land Hessen in seiner 
heutigen Form wurde erst 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht aus der 
ehemaligen Provinz Hessen-Nassau und dem Volksstaat Hessen, vormals Groß
herzogtum Hessen (Darmstadt), geschaffen. Die Provinz Hessen-Nassau entstand 
wiederum, als Preußen nach dem Sieg im deutschen Krieg von 1866 sein Staats
gebiet neu ordnete und das Kurfürstentum Hessen, das Großherzogtum Nassau, 
die Freie Stadt Frankfurt, die Landgrafschaft Hessen (Homburg) sowie Teile von Hes
sen-Darmstadt zusammenschloss. Aufgrund eines Staatsvertrages wurde schließlich 
1829 der Freistaat Waldeck in den Preußischen Staat und dort in die Provinz 
Hessen-Nassau eingegliedert. Bis zu diesem Zeitpunkt zergliederte sich das jetzige 
hessische Landesgebiet in selbstständige Staaten, in denen sich die kommunale 
Selbstverwaltung so vielfältig und damit auch so unübersichtlich entwickelt hatte, 
wie nirgendwo sonst in Preußen.
Literatur: Fleck, Die Verfassung des Großherzogtums Hessen, in Heidenreich/Böhm, Hessen, 
Band 4; Franz, Vom Hessengau und Terra Hassia zum heutigen Hessen; Hollmann/Wettengel, 
Nassaus Beitrag für das heutige Hessen; Lange, Hessen-Darmstadts Beitrag für das heutige 
Hessen; Menk, Waldecks Beitrag für das heutige Hessen; Menk, Staat und Stände in Waldeck, 
S. 126 in: Heidenreich/Böhm, Hessen, Band 4; Wegner, Kurhessens Beitrag für das heutige 
Hessen.

8.

II.

3 GBl. DDR 1990, 255.
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Die kommunale Selbstverwaltung in der Stadt Frankfurt am Main und der 
Provinz Hessen-Nassau

Die erste neue Kommunalverfassung nach dem Krieg von 1866 erließ König Wilhelm 
I. von Preußen am 25.3.1867 für Frankfurt am Main. Sie hatte zwar die Preußische 
Städteordnung für die östlichen Provinzen zum Vorbild, trug aber aufgrund der In
tervention demokratisch gesinnter Frankfurter Bürger den örtlichen Wünschen Rech
nung. Entgegen dem in Preußen sonst üblichen Dreiklassen-Wahlrecht erhielt Frank
furt am Main daher das mit dem Bürgerrecht gekoppelte allgemeine und geheime 
Wahlrecht, das allerdings durch Bindung an Besitz und Einkommen eingeschränkt 
war. Damit besaß Frankfurt drei Wahlrechte: Einmal die direkte, allgemeine und glei
che Wahl für den Reichstag, zum anderen die indirekte, allgemeine Dreiklassenwahl 
für das preußische Abgeordnetenhaus (Landtag), und schließlich die direkte, aber 
nur bedingt allgemeine Wahl zur Stadtverordnetenversammlung.

Entsprechend der Preußischen Gemeindeordnung teilte das Frankfurter Stadtrecht 
die Leitungskompetenzen unter zwei Organen auf, der parlamentarisch beschlie
ßenden Stadtverordnetenversammlung und dem administrativ ausführenden Ma
gistrat. Der Vorsitzende des Magistrats, der Oberbürgermeister, wurde von dem 
preußischen König aus drei von der Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagenen 
Kandidaten ausgewählt. Zwar oblag es der Stadtverordnetenversammlung über alle 
Angelegenheiten zu beschließen, die Wirksamkeit ihrer Beschlüsse bedurfte jedoch 
– gemäß den Prinzipien der echten Magistratsverfassung – der Zustimmung des 
Magistrats.

In der übrigen Provinz Hessen-Nassau wurde das Kommunalverfassungsrecht zu
nächst nur punktuell – etwa 1891 für den Regierungsbezirk Wiesbaden – verän
dert. Eine Vereinheitlichung der bestehenden Kommunalverfassungen in der Provinz 
Hessen-Nassau wurde erst 1897 mit Erlass einer neuen Städteordnung und einer 
Landgemeindeordnung erreicht. Eingeführt wurde damit die preußische echte Ma
gistratsverfassung, allerdings mit der Besonderheit, dass der Bürgermeister und 
seine Stellvertreter von der Stadtverordnetenversammlung und den unbesoldeten 
Magistratsmitgliedern in gemeinsamer Sitzung unter Leitung des Stadtverordneten
vorstehers gewählt wurden. Im Unterschied zu der Frankfurter Kommunalverfassung 
wurde ferner mit dem Erlass der Städteordnung die Einführung des preußischen 
Dreiklassenwahlrechts verbunden.
Literatur: Bothe, Geschichte der Stadt Frankfurt; Fischer, Frankfurts Beitrag für das heutige 
Hessen; Maly, Die Macht der Honoratioren.

Die kommunale Selbstverwaltung im Großherzogtum Hessen

Eine andere Entwicklung nahm das Kommunalverfassungsrecht im vormaligen 
Großherzogtum Hessen und späteren Volksstaat Hessen. Mit der 1874 erlasse
nen Städteordnung wurde die Bürgermeisterverfassung eingeführt, wonach der 
von der Stadtverordnetenversammlung gewählte Bürgermeister stimmberechtigter 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und Leiter der Stadtverwaltung zu
gleich war. In größeren Städten konnte die kollegiale Magistratsverfassung einge
führt werden, wovon aber keine Stadt Gebrauch gemacht hat. Zudem waren die 
Vorschriften über den Magistrat lückenhaft und wurden schließlich bei der Neufas
sung der Städteordnung im Jahre 1911 nach dem Vorbild der hessen-nassauischen 
Magistratsverfassung neu gefasst.

1.

2.
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Die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung in der Weimarer 
Republik und zu Zeiten des Nationalsozialismus

Sowohl in der Provinz Hessen-Nassau als auch im Volksstaat Hessen beschränkten 
sich die Änderungen des Kommunalverfassungsrechts in der Zeit der Weimarer Re
publik im Wesentlichen auf die Einführung des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren 
und geheimen Wahlrechts bei den Gemeinde- und den Kreistagswahlen. Während 
der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Städteordnung und die Landgemein
deordnung in Hessen-Nassau als auch die im Volksstaat Hessen 1931 eingeführte 
einheitliche Gemeindeordnung durch die Deutsche Gemeindeordnung von 1935 
abgelöst (vgl. Kap. 1 A I 7 → Rn. 23). Die bestehenden Kreisordnungen von Hessen-
Nassau und dem Volksstaat Hessen blieben zwar formell in Kraft, wurden aber durch 
eine Vielzahl von Einzelvorschriften dem Führerprinzip angeglichen, die Kreistage 
aufgelöst, und schließlich wurden auch die Kreisausschussmitglieder ihrer verbliebe
nen Mitwirkungsrechte enthoben.

Die kommunale Selbstverwaltung nach der Gründung von Groß-Hessen

Am 21.12.1945 verabschiedete der Gesetzgeber zunächst die Großhessische Ge
meindeordnung, die provisorischen Charakter hatte und sich an der von nationalso
zialistischem Gedankengut befreiten Deutschen Gemeindeordnung orientierte. Am 
25.2.1952 wurde schließlich die Hessische Gemeindeordnung verabschiedet, die 
als unechte Magistratsverfassung ausgestaltet wurde. Für die Landkreise galt vom 
24.1.1946 an eine provisorische Kreisordnung, die sich an überkommene hessen-
nassauische Strukturen anlehnte, also die Doppelnatur des Kreises als untere staat
liche Verwaltungsebene und als Kommunalverband vorsah. Die früher gesetzlich 
vorgesehene staatliche Ernennung des Landrates wurde jedoch zugunsten der Wahl 
durch den Kreistag aufgegeben. Die Hessische Landkreisordnung vom 25.2.1952 
baute auf diesen Prinzipien auf und verfeinerte sie.

Die Grundstrukturen der Hessischen Gemeindeordnung und der Hessischen Land
kreisordnung sind zwar bis in die jüngste Zeit erhalten geblieben. Allerdings erfuhren 
die Hessische Gemeindeordnung und die Hessische Landkreisordnung durch zahl
reiche Novellierungen der letzten Jahre eine Stärkung der plebiszitären Elemente. 
So wurden zum einen 1993 Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugend
lichen in die Hessische Gemeindeordnung und die Hessische Landkreisordnung 
aufgenommen sowie die Möglichkeit der Durchführung von Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene zugelassen. Der mit der gleichzeitigen 
Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten begonnene Um
bau der ursprünglichen mit der unechten Magistratsverfassung gelegten Strukturen 
wurde durch das vom 23.12.1999 eingeführte Gesetz zur Stärkung der Bürger
beteiligung und kommunalen Selbstverwaltung weiter nachhaltig verändert.4 

Die Einführung des aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bereits 
bekannten Kumulierens und Panaschierens hat den Einfluss der Wahlberechtigten 
auf die kommunale Politik gemehrt. Aber nicht nur das kommunale Wahlrecht wurde 
verändert, auch die Rechtsstellung der von den Wahlberechtigten direkt gewählten 
Bürgermeistern und Landräten wurde durch ein Bündel von zusätzlichen Kompeten
zen gestärkt.

3.

4.

4 GVBl. 2000 I 2.
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Das neue Wahlrecht wurde am 18.3.2001 erstmals praktiziert. Die mit ihm gemach
ten Erfahrungen erforderten neuerliche Änderungen, die mit dem Gesetz zur Ände
rung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze5 Eingang in die 
HGO gefunden haben. Mit dem Erlass des Gesetzes zur Kommunalisierung des 
Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung 
vom 21.3.20056 hat der Gesetzgeber den Landrat sowie den Oberbürgermeister 
als Behörde der Landesverwaltung aufgelöst. Aufgaben und Personal wurden 
weitgehend auf die Landkreise und kreisfreien Städte überführt.

Im Jahr 2015 erfuhren die kommunalrechtlich relevanten Gesetze erneut zahlreiche 
Neuerungen. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts der kom
munalen Wahlbeamten und zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften vom 
28.3.20157 wurden die Rechtsverhältnisse des Bürgermeisters und der Beigeord
neten, insbesondere das Wahlalter und die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten neu 
bestimmt. Durch das Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Ge
meindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften vom 
20.12.20158 wurde insbesondere die Einleitung von Bürgerentscheiden in großen 
Städten erleichtert, ein Vertreterbegehren neu verankert und die Zuständigkeiten 
der Gemeindevertretung gestärkt.
Literatur: Borchmann, Die Entwicklung der Gemeinde- und Kreisverfassung in Hessen, DVBl. 
1982, 1033; Borchmann/Breithaupt/Kaiser, Kommunalrecht in Hessen, S. 15 ff.; Dreßler, 50 
Jahre Hessische Gemeindeordnung, Inf.HStT 2002, 48 ff.; Schmidt-De Caluwe, Die Novellie
rung des Kommunalrechts in Hessen; Stolleis, Die Entstehung des Landes Hessen und seiner 
Verfassung, in: Meyer/Stolleis, Staats- und Verwaltungsrecht in Hessen.

Kommunale Verfassungssysteme

Rechtssetzungszuständigkeiten

Die Zuständigkeit zur Regelung des Kommunalrechts liegt nach Art. 70 GG grund
sätzlich bei den Ländern. Es gibt daher mangels Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes kein Bundesgesetz, etwa eine Bundesgemeindeordnung, das das Kommu
nalrecht umfassend regelt. Obwohl das Kommunalrecht nach dem Grundgesetz also 
nicht unter eine der dem Bundesgesetzgeber zugewiesenen Regelungsmaterien 
(Art. 73 GG) fällt, hat der Bund vor allem im Interesse der Wahrung der Rechts- und 
Wirtschaftseinheit punktuelle Zuständigkeiten aufgrund Sachzusammenhangs. 
Derartige bundesrechtliche Vorschriften finden sich im Grundgesetz, in zahlreichen 
Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes. Hinzu tre
ten immer mehr europäische Regelungen, die sich auf die Gemeinden auswirken.

Die herkömmliche Typologie

Die Zuständigkeit der Bundesländer für die Regelung des Kommunalrechts hat dazu 
geführt, dass das Kommunalrecht in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausge
staltet ist. Die Länder hatten zunächst bei der Schaffung ihrer Kommunalverfassun
gen auf vier unterschiedliche, historisch gewachsene Kommunalverfassungssyste

B.

I.

II.

5 GVBl. I 2005, 54.
6 GVBl. I 229, zuletzt geändert durch Gesetz v. 5.10.2017, GVBl. I 294.
7 GVBl. I 158, 188.
8 GVBl. I 618 ff.
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me zurückgegriffen und sie unter Beachtung des Art. 28 GG gestaltet. Inzwischen 
haben die alten Bundesländer ihre Kommunalverfassungen zahlreichen Modifikatio
nen ausgesetzt. Die neuen Bundesländer haben bei der Gestaltung ihrer Gemeinde
ordnungen von vornherein Elemente unterschiedlicher Verfassungstypen aufgegrif
fen und kombiniert. Infolgedessen sind die Grundstrukturen der hergebrachten Kom
munalverfassungssysteme nur noch zum Teil erkennbar.
Literatur: Engels/Krausnick, Kommunalrecht; Gern/Brüning, Deutsches Kommunalrecht; Ipsen, 
Die Entwicklung der Kommunalverfassung in Deutschland, HdKWP, Bd.1, S. 565 ff.; Schmidt-
Jortzig, Gemeindeverfassungstypen in der Bundesrepublik, DÖV 1987, 281; Stober, Kommu
nalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, S. 15 ff.; v. Mutius, Grundstrukturen der Kommu
nalverfassungen, Jura 1981, 126.

Die Norddeutsche Ratsverfassung

Die Norddeutsche Ratsverfassung geht – bedingt durch die Vorstellungen der briti
schen Militärregierung nach dem 2. Weltkrieg – auf das englische Kommunalrecht 
zurück, das von dem Willen zur Trennung von Kommunalpolitik und Administration 
geleitet wird. Die von den Gemeindebürgern direkt gewählte Gemeindevertretung, 
der Gemeinderat, ist als oberstes Gemeindeorgan für die Erledigung aller Ange
legenheiten zuständig. Die Gemeindeverwaltung wird von einem Gemeinde- bzw. 
Stadtdirektor geleitet, der vom Gemeinderat gewählt wird. Seine Kompetenzen sind 
im Vergleich zu denjenigen der Hauptverwaltungsbeamten anderer Gemeindeord
nungen eher gering. Lediglich die Erledigung der einfachen Geschäfte der laufenden 
Verwaltungsgeschäfte fällt in seinen Aufgabenbereich. Der Gemeinderat kann über
dies an ihn übertragene Aufgaben jederzeit wieder an sich ziehen (Rückholrecht). 
Der Gemeindedirektor ist Rechtsvertreter und Verwaltungsleiter der Gemeinde. 
Allerdings kann der Gemeinderat den Geschäftskreis der Beigeordneten festlegen. 
Beigeordnete sind weitere, den Weisungen des Gemeindedirektors unterworfene 
Wahlbeamte, die aber im Übrigen grundsätzlich die gleiche Rechtsstellung wie der 
Gemeindedirektor haben. Bezeichnend für die beabsichtigte Unterordnung des 
Verwaltungsleiters unter den Gemeinderat ist, dass hier im Gegensatz zu allen 
anderen Kommunalverfassungstypen nicht der Verwaltungsleiter als Bürgermeister 
bezeichnet wird, sondern der ehrenamtlich tätige Vorsitzende des Gemeindera
tes. Der Bürgermeister führt den Vorsitz im Gemeinderat und ist Repräsentant der 
Gemeinde. Seine weit reichenden Kompetenzen entsprechen teilweise denen der 
Hauptverwaltungsbeamten anderer Gemeindeordnungen. So steht dem Bürgermeis
ter ein eigenes Widerspruchsrecht gegen gemeinwohlwidrige Ratsbeschlüsse zu, 
und gemeinsam mit einem anderen Ratsmitglied bzw. gemeinsam mit dem Gemein
dedirektor kann er Dringlichkeitsentscheidungen anstelle des Rates treffen.

Die Norddeutsche Ratsverfassung wurde nach 1945 in Nordrhein-Westfalen und in 
Niedersachsen eingeführt. Das im Hinblick auf die umfassende, alleinige Organstel
lung des Gemeinderates monistisch angelegte Verfassungssystem wurde im Laufe 
der Jahre mehrfach modifiziert. Es zeigte sich nämlich, dass die Räte angesichts im
mer zahlreicher und komplizierter werdender Verwaltungsaufgaben nicht in der Lage 
waren, dem Allzuständigkeits- und Alleinzuständigkeitsanspruch gerecht zu werden. 
Zum anderen verhielten sich die hauptamtlichen Verwaltungsbeamten nicht so neu
tral und unpolitisch wie dies ursprünglich gedacht war. Infolgedessen wurden in 
einem ersten Schritt dem Gemeinde- bzw. Stadtdirektor vom Rat unabhängige Kom
petenzen eingeräumt (z.B. Außenvertretung, Erledigung übertragener Aufgaben, Be
anstandungsrecht gegenüber rechtswidrigen Beschlüssen des Rates), die zunächst 

1.
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den Wandel von einer monistischen Verfassungsstruktur zu einer „zweiköpfigen“ 
oder „doppelten“ Verwaltungsspitze eingeleitet haben.

Mit Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung vom 14.7.19949 hat sich Nord
rhein-Westfalen endgültig von dem Modell der Norddeutschen Ratsverfassung ver
abschiedet und durch die modifizierte Süddeutsche Ratsverfassung ersetzt. Die 
Amtszeit der Gemeindedirektoren endete 1999. 1996 ist schließlich auch Nieder
sachsen diesem Weg gefolgt. Gleichzeitig wurden plebiszitäre Elemente, wie Ein
wohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in die Kommunalverfassung 
eingeführt.
Literatur: Ehlers/Glock/Sundermann, Kommunales Verfassungsrecht NRW; Engels/Krausnick, 
Kommunalrecht; Gern/Brüning, Deutsches Kommunalrecht; Ihnen, Kommunalrecht Nieder
sachsen; Schlacke/Wittreck, Landesrecht Nordrhein-Westfalen; Suckow/Schirzke, Allg. Nieder
sächsisches Kommunalrecht; Stock, Der hauptamtliche Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen 
– ein umbenannter Gemeindedirektor?, VR 1995, 113.

Die Süddeutsche Ratsverfassung

Eindeutig dualistisch ausgestaltet ist die Süddeutsche Ratsverfassung, die ihre 
Ursprünge im 19. Jahrhundert in Württemberg und Baden hat, sich später aber 
auch in Bayern durchsetzte. Die von den Gemeindebürgern direkt gewählte Gemein
devertretung, der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem 
und den ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern. Der Gemeinderat legt die Grund
sätze der Verwaltung fest, überwacht die Verwaltung und entscheidet über alle 
wichtigen Angelegenheiten. Zwar ist der Gemeinderat wie in allen herkömmlichen 
Kommunalverfassungen der Bundesrepublik das oberste Gemeindeorgan, doch ist 
das zweite Organ, der direkt von den Bürgern gewählte Bürgermeister in keiner 
anderen Kommunalverfassung – auch nicht in der sog. Bürgermeisterverfassung – 
mit so umfangreichen Kompetenzen versehen. Der Bürgermeister ist sowohl stimm
berechtigter Vorsitzender des Gemeinderats und der Ausschüsse, Leiter der 
Verwaltung als auch Vertreter der Gemeinde nach außen. Seine Rechtsstellung 
wird zudem durch ein ihm eingeräumtes Widerspruchsrecht gegen gesetzwidrige 
Beschlüsse des Gemeinderates und die Eilentscheidungsbefugnis gestärkt. Der 
Bürgermeister nimmt also in allen Phasen des kommunalen Entscheidungspro
zesses, bei der Initiierung und Vorbereitung, bei der eigentlichen Entscheidungsfin
dung im Gemeinderat und in der Ausführung die zentrale Stellung ein. Von dem 
Gemeinderat gewählte Beigeordnete erhalten zwar einen eigenen Geschäftsbereich 
und vertreten in diesem den Bürgermeister; sie haben jedoch kein Stimmrecht im 
Gemeinderat und sind teilweise den Weisungen des Bürgermeisters unterworfen.

Dieses Verfassungssystem besteht heute in Bayern, Baden-Württemberg und 
Sachsen. Mit – teilweise erheblichen – Abwandlungen gilt die Süddeutsche Rats
verfassung seit einigen Jahren nun auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, im Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thürin
gen. Die Modifikationen der Kommunalverfassungen in Rheinland-Pfalz, im 
Saarland und in Schleswig-Holstein sind mit der historischen Entwicklung ihrer 
kommunalen Selbstverwaltung, insbesondere der bis dahin geltenden Bürgermeis
terverfassung, zu erklären.
Literatur: Engel/Heilshorn, Kommunalrecht in Baden-Württemberg; Engels/Krausnick, Kom
munalrecht; Gern/Brüning, Deutsches Kommunalrecht; Huber/Wollenschläger, Landesrecht 

2.

9 GV NW 666.
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